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Im Jahr 1999 wurden in der Bundesrepublik
Deutschland 19.458 Verdachtsmeldungen einer
Berufskrankheit nach BK-Nr. 5101 (Haut-
krankheiten mit Ausnahme von Hautkrebs)
erstattet. Damit waren Hauterkrankungen im
Vergleich zu allen BK-Anzeigen häufigster
(in 26,8%) Anlass für Berufskrankheitenmel-
dungen überhaupt.

Die Einordnung einer Dermatose als Berufs-
krankheit (BK) erfordert das Vorliegen defi-
nierter versicherungsrechtlicher Voraussetzun-
gen: schwere oder wiederholt rückfällige Haut-
erkrankung, Zwang zur Unterlassung aller
Tätigkeiten, die für die Entstehung, Verschlim-
merung oder das Wiederaufleben der Krankheit
ursächlich waren oder sein können und ver-
pflichtet jeden Arzt bei begründetem Verdacht
zur Erstattung einer BK-Verdachtsanzeige.
Dem gegenüber stehen die berufsbedingten
Hauterkrankungen, deren Entwicklungen mit
der beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang
zu bringen sind, die aber die sozialrechtli-
chen Voraussetzungen (noch) nicht erfüllen.
In solchen Fällen ist bei Einverständnis des
Patienten die Erstattung eines Hautarztberich-
tes beim zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger möglich, der dann das Hautarztverfahren
einleitet mit dem Ziel, durch präventive, the-
rapeutische und/oder berufsrehabilitative Maß-
nahmen dem Entstehen einer Berufskrank-
heit entgegen zu wirken.

Innerhalb der Berufsgenossenschaft Nahrungs-
mittel und Gaststätten (BGN) wurden im
Jahr 2000 1054 Verdachtsfälle gemeldet. Da-
mit nahm die BGN den 6. Rang unter den
gewerblichen Unfallversicherungsträgern bei
den angezeigten BK 5101 Fällen ein. Mit 165
anerkannten Fällen steht sie auf Platz zwei
unter allen 35 gewerblichen Unfallversiche-
rungsträgern.

So erwachsen für die Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gaststätten hieraus hohe
finanzielle Aufwendungen für Entschädigungs-
leistungen. Dazu gehören die Gewährung aller
mit der Berufskrankheit in Verbindung stehen-
den Heil- und medizinischen Rehabilitations-
maßnahmen, die Zahlung von Berufskrankhei-
tenrenten und/oder die Kosten der beruflichen
Rehabilitation. Gerade diese letztgenannten
Maßnahmen nehmen den größten Anteil in
Anspruch. Allein 2000 wurden über 25 Mio
DM (>12 Mio Euro) nur für Entschädigungs-
leistungen einer BK 5101 innerhalb der BGN
aufgewendet. 21,5 Mio DM (> 10 Mio Euro)
davon nur für die berufliche Rehabilitation.

Berufsbedingte Handekzeme sind in Hautrisi-
koberufen häufig und beginnen in milder
Form oft schon während der Ausbildung. Bei
Bäcker- und Konditorlehrlingen waren be-
reits nach wenigen Wochen in 15% – 20%
Handekzeme nachzuweisen. Am Ende der Aus-
bildung waren es bereits 30%. (Bauer et al.
1998) Etwa 80% der berufsbedingten Haut-
erkrankungen im Nahrungsmittelgewerbe
sind irritative Handekzeme (Syn. Abnutzungs-
ekzem, kumulativ-subtoxisches Ekzem). Die-
se Dominanz ist durch den häufigen Umgang
mit irritativen Substanzen in Kombination mit
mechanischer und thermischer Belastung so-
wie einem hohen Anteil Feuchtarbeit zu er-
klären. Daneben können allergische Kontakt-
ekzeme, allergische Kontakturtikaria oder eine
Proteinkontaktdermatitis meist gegenüber Nah-
rungsmittelbestandteilen auftreten. Wesentliche
Einfluss- und Risikofaktoren für die Entste-
hung von berufsbedingten Handekzemen sind:
• das individuelle Tätigkeitsprofil
• der Umgang mit den am Arbeitsplatz vor-

kommenden Berufsstoffen
• konstitutionelle Voraussetzungen
• Hautreinigungs- und Pflegeverhalten.

Eine ausführliche Berufsanamnese ist daher
für die Diagnosestellung richtungsweisend und
essentiell für eine adäquate Empfehlung indi-
vidueller, auf den jeweiligen Arbeitsplatz ab-
gestimmter Schutzmaßnahmen. Oftmals reicht
jedoch auch eine subtile Berufsanamnese nicht
aus. Effektive Zusammenarbeit mit Arbeits-
medizinern und sicherheitstechnischem Fach-
personal zu Fragen des Belastungsprofils,
technischer oder arbeitsorganisatorischer Mög-
lichkeiten, zum Verhalten im Umgang mit
den Arbeitsstoffen, zur Ersatzstoffprüfung
u.a. kann hier entscheidende Unterstützung
darstellen.

Präventionskonzept der BGN
Im Jahr 1999 begann die Berufsgenossen-
schaft Nahrungsmittel und Gaststätten, Außen-
stelle Erfurt im Rahmen eines Pilotprojektes
gemeinsam mit der Hautklinik der Friedrich-
Schiller-Universität Jena ein interdisziplinä-
res Präventionskonzept umzusetzen, in dem
Versicherte aus dem Nahrungsmittelgewerbe
intensiv berufsdermatologisch und arbeitsme-
dizinisch, in Sprechstunde und am Arbeits-
platz, betreut werden.

Jeder Versicherte, bei dem ein Hautarztbericht
erstattet wurde, bekommt das Angebot zur
Teilnahme an diesem interdisziplinären Haut-
schutzprogramm. Die Teilnahme ist freiwillig,
die Kosten trägt die Berufsgenossenschaft.

Im Rahmen einer berufsdermatologischen
Sprechstunde wird nach umfassender Anam-
nese und klinischer Untersuchung durch Be-
rufsdermatologe und Arbeitsmediziner der
Patient über Diagnose/Verdachtsdiagnose,
Ursache(n), Prognose und Schutzmaßnahmen
informiert. Ausstehende diagnostische Schrit-
te werden nach Rückinformation dem behan-
delnden niedergelassenen Hautarzt in Auftrag
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Zusammenfassung
Berufsbedingte Hauterkrankungen gehören seit Jahren in der Bun-
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Ziel, Patienten mit berufsbedingten Handekzemen vor schwerwiegen-
den Hauterkrankungen und damit vor dem Berufsverlust zu bewah-
ren. Bei den 62 Fällen die einer Verlaufsbeobachtung zugeführt wer-

den konnten, profitierten immerhin 68% der Betroffenen mit Abhei-
lung oder deutlicher Besserung. Da sich dieses gemeinsame Vorge-
hen von Dermatologen, Arbeitsmediziner und Sicherheitstechniker
bewährt hat, wurde neben der Universitätshautklinik Jena bereits ein
weiteres Zentrum in Chemnitz in das Projekt eingebunden. Ab Januar
2003 ist nun auch in Dresden das Präventionsprogramm mit Unter-
stützung der Hautklinik des  Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt
angelaufen.
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gegeben. Bei Einverständnis des Versicherten
und seines Arbeitgebers erfolgt eine subtile
Arbeitsplatzanalyse mit Arbeitsablaufbe-
obachtung, Erstellung des Tätigkeitsprofils,
Erfassung der Kontaktstoffe u.a., in deren An-
schluss ein konkreter individueller Hautschutz-,
-reinigungs- und -pflegeplan festgelegt wird
und Hautschutzprodukte ausgehändigt wer-
den. Die korrekte Anwendung der einzelnen
Schutzmaßnahmen wird besprochen und
geübt. Die BGN und der weiterbetreuende
niedergelassenen Kollege werden informiert.
Nach ca. 3 und/oder 6 Monaten erfolgen Kon-
trolluntersuchungen, in denen Effektivität
und Akzeptanz der Therapie und Schutzmaß-
nahmen besprochen und gegebenenfalls opti-
miert werden.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des inter-
disziplinären Präventionsprogramms ist ein
Wochenendseminar zum Thema Hautschutz
im Nahrungsmittelgewerbe. Dabei wird den
Patienten Basiswissen über die gesunde Haut
und über gewerbetypische Hauterkrankungen
vermittelt. Informationen und Übungen zur
Prävention bzw. Sekundärprävention aus tech-
nischer, arbeitsorganisatorischer und medizi-
nischer Sicht werden thematisiert. Ferner wird
über Leistungsmöglichkeiten der BGN, über
Therapie- und Berufsalternativen gesprochen.
Die bisherigen Ergebnisse sprechen für den
Erfolg und die Ausdehnung des Projektes.
Von 107 Patienten, die zwischen 1/99 und
10/2001 untersucht wurden, war in 62 Fällen
eine Verlaufsbeobachtung möglich. Bei 14
(23 Prozent) Personen kam es zur Abheilung
der Hautveränderungen, bei 28 (45 Prozent)
Patienten trat eine Besserung ein. 16 (26 Pro-
zent) Versicherte hatten einen unveränderten
aber stabilen Hautbefund trotz fortgeführter
Berufstätigkeit. Bei vier (6 Prozent) Patien-
ten war der Verlauf noch sehr wechselhaft.
Bis auf einen Versicherten mit einer schwe-
ren Proteinkontaktdermatitis war der Berufs-
erhalt möglich.

Zusammenfassung und Ausblick
Berufsbedingte Erkrankungen der Haut ha-
ben für die Betroffenen oft gravierende per-
sönliche, soziale und finanzielle Konsequen-
zen, insbesondere wenn Berufsaufgabe und
Umschulung drohen, da die Arbeitsmarktsitua-
tion häufig die Arbeitslosigkeit nach sich
zieht. Aber auch für die Gesellschaft ergibt
sich eine erhebliche gesundheitspolitische und
ökonomische Bedeutung.

Eine kompetente berufsdermatologische Be-
ratung und Therapie setzt eine genaue Kennt-
nis der einzelnen Tätigkeitsfelder am jeweiligen
Arbeitsplatz, der Allergenspektren und der je-
weils notwendigen, vom Betroffenen akzeptab-
len, an das spezielle Tätigkeitsspektrum an-
gepassten Schutzmaßnahmen voraus. Dabei ist
eine genaue und wiederholte Information des
Patienten über die richtige Anwendung des
Hautschutzes für den Erfolg zwingend. Obwohl
die Ursachen für die Entstehung der einzel-
nen berufsdermatologischen Krankheitsbilder
weitgehend bekannt sind und auch allgemeine
Schutzkonzepte erarbeitet wurden, ist die Kennt-
nis, geschweige denn die Umsetzung in vie-
len Betrieben noch mangelhaft. Unterstützung,
Information und Beratung wird insbesondere
in den Klein- und Kleinstbetrieben von den Ar-
beitgebern zunehmend dankend angenommen.
Aufgrund der guten Ergebnisse im Rahmen
des Präventionsprogramms haben wir die
Sprechstunden begonnen zu regionalisieren,
um den Betroffenen die Teilnahme zu erleich-

tern. Inzwischen können wir neben der Uni-
versitätshautklinik Jena eine weitere berufs-
dermatologisch/-arbeitsmedizinische Sprech-
stunde anbieten: im DRK-Krankenhaus Chem-
nitz (Chefarzt Dr. Koch/Frau Dr. Schneider). 

Ab Januar 2003 ist auch in Dresden das Prä-
ventionsprogramm angelaufen. Herr Prof. Dr.
med. U. Wollina, Leiter der Hautklinik des
Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt bietet
gemeinsam mit den interdisziplinären Partnern
die berufsdermatologische Sprechstunde in
diesem Rahmen an.
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